
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Lauenburg/Elbe 
 
 
I. Änderung der Benutzer- und Gebührensatzung für die 
Sporthallen, Sportplätze, Schulräume und Schulhöfe der Stadt 
Lauenburg/Elbe 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils 
gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 26. 
September 2018 folgende Satzung erlassen: 
 

 
Art. I 

§ 4 Abs. 2, Satz 4, wird wie folgt geändert: 
Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag sowie in der Zeit vom 24. bis 31.12. bleiben die 
Sportstätten geschlossen. Weiterhin sind die Sporthallen während der ersten drei 
Wochen der Sommerferien in Schleswig-Holstein geschlossen. 
 

 
Art. II 

Die Änderung tritt am 01. Oktober 2018 in Kraft. 
 
 
Lauenburg/Elbe, den 27.09.2018 
 
 
Stadt Lauenburg/Elbe 
 

Thiede 
Bürgermeister 

 


